
„Not reported by German authorities“: Einige der deutschen Behörden hatten dem britischen Kinder-
suchdienst nicht alle Einrichtungen genannt, in denen möglicherweise noch unbegleitete Kinder lebten
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Rolf Schwarz

„Unrecht, das diesen Kindern zugefügt wurde“

Der britische Kindersuchdienst „Child Search Branch“ und der 
„Limited Registration Plan“ in Schleswig-Holstein 1946–1950

Als britische Truppen 1945 Schleswig-Holstein besetzten, trafen sie – wie in 
den anderen befreiten Gebieten – auf zahlreiche ausländische Arbeitskräfte 
und deren Kinder. Diese waren mit ihren Eltern ins Land verbracht worden 
oder hier geboren. Um diese „displaced persons“ wieder in ihre Heimat 
bringen zu können oder an Orte, an denen sie künftig leben wollten, mussten 
sie erst einmal identifiziert und registriert werden. Dabei kamen dem Kinder-
suchdienst und dem „Limited Registration Plan“ eine besondere Rolle zu.

Der Arbeitseinsatz ausländischer (Saison-)Arbeitskräfte in der Land-
wirtschaft besaß bereits vor dem II. Weltkrieg eine lange Tradition. Davon 
zeugen heute u.a. noch die teilweise erhaltenen „Schnitterkasernen“, die als 
Unterkünfte dienten. In der gewerblichen Wirtschaft wuchs der Arbeitskräf-
tebedarf nach 1933 durch verschiedene Maßnahmen wie etwa die Wiederein-
führung der Wehrpflicht, aber auch der erst im verborgenen und dann offen 
betriebenen Wiederaufrüstung des Deutschen Reiches so stark an, dass es 
bereits 1938/39 in den Städten in Schleswig-Holstein kaum noch Arbeits-
suchende, dafür aber viele offene Stellen gab. Schon früh richteten sich die 
Blicke daher auf das Arbeitskräftepotenzial benachbarter Länder.

Mit Beginn des II. Weltkrieges, den damit verbundenen Einberufun-
gen und der massiv forcierten Aufrüstung verschärfte sich diese Situation. 
Zuerst wurde die Anwerbung von Kräften für den freiwilligen Arbeitsein-
satz im Deutschen Reich betrieben, was jedoch nicht besonders erfolgreich 
verlief. Deshalb setzte man in steigendem Maße auf überwiegend zwangs-
weise in das Deutsche Reich verbrachte Arbeitskräfte.1  

Kommunen, Verbände und Betriebe forderten während der gesam-
ten Kriegszeit bei den Arbeitsämtern ausländische Kräfte an. So bat die 
Gemeinde Büdelsdorf 1940 die örtlichen Betriebe angesichts der Möglich-
keit, Kriegsgefangene zugewiesen zu bekommen, „umgehend ihren Bedarf 
an Handwerkern der verschiedenen Branchen aufzugeben“, wovon diese 
Gebrauch machten.2 Am 2. November 1940 fragte der Schleswiger Bürger-
meister beim Direktor der Landesheilanstalt an, ob man dort die Verpflegung 
für Gefangene sicherstellen könne. Die Stadt Schleswig richte „im Interesse 
der gewerblichen Betriebe in der Stadt ein sogenanntes ‚Städtisches Kriegsge-
fangenenlager‘ ein.“ Sie selber wolle etwa 25 Gefangene für Straßenbauarbei-
ten beschäftigen und hätte Schwierigkeiten, die Versorgung zu organisieren.3  
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Eine Liste des Kommandos des Rüstungsbereiches X über Betriebe, 
die im August 1942 ausländische Arbeitskräfte angefordert hatten, führt 
u.a. die Wiking-Werkstätten in Flensburg, die Nordischen Stahlwerke in 
Neumünster und die Deutschen Werke Kiel-Gaarden auf. Die Betriebe 
wünschten sich überwiegend „Zivilrussen“, aber auch Rumänen, Letten 
und Dänen, während die Lubeca-Werke in Lübeck ausdrücklich 125 sowje-
tische Kriegsgefangene nannten. Sie gaben jeweils an, ob bereits Baracken 
zur Unterbringung existierten oder ob der Bauplatz für diese vorhanden 
wäre.4 Noch im März 1945 „bestellten“ Dithmarscher Landwirte – detail-
liert nach Nationen, Geschlecht und Status als Zivilarbeiter oder Kriegsge-
fangene – ausländische Arbeitskräfte.5 

Im Februar 1944 wurden von der Arbeitsverwaltung 37.892 Kriegs-
gefangene und 125.128 Zwangsarbeitende (darunter 43.606 Frauen) in 
Schleswig-Holstein verwaltet. Diese Zahl stieg bis zum Kriegsende weiter. 
Die bislang höchste bekannte Zahl ziviler ausländischer Arbeitskräfte wur-
de am 15. November 1944 mit 136.507 Personen (davon 49.455 Frauen) 
verzeichnet.6 Sie wurden in Lagern, Sammelunterkünften in Orten bzw. 
Städten und speziell im Bereich der Landwirtschaft auch in Privatquartie-
ren bei den „Arbeitgebern“ untergebracht.

Kinderschicksale aufklären

Mit der Kapitulation des Deutschen Reiches ergab sich für die Alliierten 
die Schwierigkeit, diesen Personenkreis zu erfassen und – soweit gewünscht –  
in die Heimat zurückzubringen.7 Hierzu wurden bis in die fünfziger Jah-
re immer wieder umfangreiche Anfragen gestartet. Mit großem Aufwand 
suchte man über die staatlichen Institutionen, die Arbeitsämter, die Kran-
kenkassen, die Krankenhäuser und die Friedhofsverwaltungen nach Hin-
weisen zum Schicksal der Ausländer.8 

Diese Maßnahmen wurden ergänzt durch spezielle Aktionen, die nur 
auf das Schicksal von Kindern ausgerichtet waren; diese waren nicht nur 
als Familienangehörige mit ins Deutsche Reich gekommen, sondern zum 
größten Teil dort geboren worden. In den Wirren des Kriegsendes und der 
ersten Nachkriegszeit waren viele ohne eine Spur verschollen oder Eltern 
und Kinder voneinander getrennt worden. 

„Ich möchte betonen, dass wir es als Angelegenheit von großer Bedeu-
tung betrachten, dass alle Kinder Vereinter Nationen, die keine Eltern 
haben oder ihre Eltern verloren haben, aufgefunden werden. Alles nur 
irgend mögliche muss unternommen werden, um die Anweisungen, die in 
diesem Brief enthalten sind, auszuführen, um damit etwas von dem großen 
Unrecht, das diesen Kindern zugefügt wurde, wieder gut zu machen“, heißt 
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Fragebogen des „Child Search Branch“, mit dem alle verfügbaren Informationen zu  
verschollen oder unbegleiteten Kinder gesammelt wurden
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Die ausgefüllten Bögen wurden vom Kindersuchdienst ausgewertet und trugen dazu 
bei, viele Kinderschicksale zu klären
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es in einem Schreiben des Hauptquartiers der Militärregierung des Kreises 
Rendsburg an den Landrat vom 14. Juni 1946.9

Zielgruppe: vermisste oder unbegleitete Kinder

Mit Ende des Zweiten Weltkrieges standen die Alliierten und die inter-
nationalen Hilfsorganisationen – besonders die „United Nations Relief 
and Rehabilitation Administration“ (UNRRA) und ab 1947 als Nachfol-
georganisation die „International Refugee Organization“ (IRO) – vor dem 
Problem, wie das Schicksal von vermissten und „unbegleiteten“ Kindern 
geklärt werden sollte.

Es wurde hierfür innerhalb der UNRRA extra eine Abteilung gegrün-
det. Sie hieß anfänglich „Child Tracing Section“ und ab 1948 „Child 
Search Branch“.10 Dieser Kindersuchdienst wurde immer dann eingeschal-
tet, wenn Hinweise oder Suchanfragen eingingen, in denen es um Kinder 
ging oder wenn sogenannte anhanglose Kinder entdeckt wurden. Weniger 
bekannt sind die Aktivitäten des Kindersuchdienstes11 und des von ihm 
später durchgeführten „Limited Registration Plan“12 (künftig LRP), um 
den Verbleib der Kinder und zum Zwecke der „Germanisierung“ zwangs-
verschleppter Kinder und Jugendlicher sowie von Kindern, die während 
des Krieges oder der Flucht den Kontakt zu ihren Familien verloren hatten, 
zu klären. Nachfolgend werden die wichtigsten Maßnahmen und Schritte 
zur Erreichung dieses Ziels für Schleswig-Holstein nachgezeichnet.  

Anhand von drei Beispielen wird anschaulich, mit welch unterschied-
lichen Schicksalen sich der Kindersuchdienst beschäftigen musste. Im Jah-
re 1946 wandte sich der Vater des Jungen Franciszek H. an die Zentrale 
Suchstelle der UNRRA13 in Arolsen und bat um Auskunft über seinen ver-
missten Sohn. Die Ermittlungen erbrachten nur wenige Informationen: Der 
Junge war mit etwa 20 anderen Kindern vor Kriegsende aus der Gegend um 
Königsberg in das Lockstedter Lager verbracht worden und hielt sich nach 
der Kapitulation in einer Pflegefamilie im nahegelegenen Itzehoe auf. Diese 
gab das Kind später im Kinderheim Heiligenstedten ab, da kein Interesse 
mehr an ihm bestand. Der Vater wurde darüber informiert, dass beabsich-
tigt sei, das Kind ins Kinderheim in Haffkrug zu bringen und von dort zu 
repatriieren. Dazu kam es aber nicht mehr; am 9. Dezember 1946 verstarb 
das Kind im Hilfskrankenhaus Itzehoe.14 

Im Juni 1944 war in Neumünster das Mädchen Aniela S. zur Welt gekom-
men, die Eltern hatten in Schleswig-Holstein geheiratet. Nachdem die Mutter 
ein Jahr später verstarb, kümmerte sich der Vater nicht um seine Tochter und 
vernachlässigte sie so stark, dass sie in ein polnisches Kinderheim eingewiesen 
wurde, sich dort erholte und nach Polen repatriiert wurde.15 
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1943 wurde ebenfalls in Neumünster das Mädchen Zofia A. geboren. 
Ihre polnische Mutter arbeitete in Schönbek und war noch nicht verhei-
ratet. Zusammen mir dem polnischen Vater lebte sie nach Kriegsende in 
Neumünster-Einfeld, wo der Vater aber unmittelbar vor der geplanten 
Hochzeit durch einen Unglücksfall verstarb. Die Mutter heiratete kurze 
Zeit später einen anderen Landsmann und ging mit ihm nach Polen zurück. 
Die Tochter verblieb bei den Eltern des verstorbenen Vaters, die bereits 
vor 1933 nach Schleswig-Holstein gekommen waren. Nachdem die zweite 
Ehe der Mutter gescheitert war, versuchte diese 1948 wieder in Kontakt zu 
ihrem Kind zu treten und schrieb mehrere Briefe. Sie beantragte die Repa-
triierung ihrer Tochter, was die Großeltern und auch das Kind ablehnten. 
Nach dreieinhalb Jahren wurde im Oktober 1951 entschieden, dass Zofia 
wunschgemäß bei den Großeltern in Schülp verbleiben durfte.16 

Solche und Hunderte andere Fälle von „lost or unaccompanied child-
ren“ (verschollenen oder unbegleiteten Kindern) bedurften dringend einer 
Aufklärung, da sowohl Eltern als auch die betroffenen Kinder selbst in 
Unklarheit über den Verbleib ihrer Angehörigen waren. Trotz intensiver 
Such- und Aufklärungsarbeit waren 1948 noch immer viele Kinderschick-
sale ungeklärt.

Letzter Kraftakt: der Limited Registration Plan

Beim Limited Registration Plan handelte es sich um einen zeitlich befri-
steten, so bezeichneten „letzten“ Versuch. Die Notwendigkeit, noch ein-
mal von 1949 bis 1950 eine großangelegte Suchaktion zu starten, deutete 
bereits eine ältere Mitteilung der Landkreisverwaltung Rendsburg an die 
Landesverwaltung – Amt für Inneres – in Schleswig vom 21. Dezember 
1946 an: Der Wunsch der Landkreisverwaltung, vom Amtsgericht in Kiel 
die aus dessen Bezirk auf das Kreisgebiet entfallenen Kindesannahmen und 
Namen der Adoptiveltern zu erhalten, wurde abschlägig beschieden. Es sei 
„infolge Zeit-und Personalmangel eine genaue Durchsicht der Akten zum 
Zwecke einer Aufstellung der von hier gewünschte Angaben z. Zt. nicht 
durchführbar“.17 

Im Rahmen der LRP-Aktivitäten gab es dann jedoch diese Informatio-
nen. Die Bereitschaft, die Alliierten in ihren Bemühungen zu unterstützen, 
war nicht durchgängig wahrzunehmen, und oft wurden die geforderten 
Auskünfte erst auf mehrmalige Nachfrage hin gegeben. Dies galt nicht nur 
für die Maßnahmen im Rahmen des LRP, sondern generell.

Andererseits lieferten viele Stellen bereits bei den ersten Nachforschun-
gen die gewünschten Informationen. Als Beispiel sei hier ein Brief der 
Gemeinde Beringstedt angeführt; sie verwies in ihrem Antwortschreiben 



auf die früher erfolgte Meldung. Diese Informationen wurden möglichst 
jeweils als Duplikate in die neuen Suchaktionen integriert. 
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Rückmeldebogen der Gemeindeverwaltung Beringstedt im Kreis Rendsburg an den ITS, 
in dem ein verstorbenes polnisches Kind gemeldet wird
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Birth Certificates: Geburtsurkunden als Anhaltspunkte

Eine der Maßnahmen im Rahmen des LRP war die Anforderung von 
Abschriften bzw. Zweitausfertigungen der Geburtsurkunden von den Stan-
desämtern, die anschließend in nach Kreisen geordneten Listen erfasst wur-
den. In der britischen Zone waren für den Zeitraum vom 1. September 
1939 bis zum Ende des Jahres 1946 insgesamt 28.581 Geburten belegt: 
12.316 in Nordrhein-Westfalen, 10.807 in Niedersachsen, 3.568 in Schles-
wig-Holstein, 635 in Bremen und 1.255 in Hamburg. Die Gesamtzahl 
lag aber höher; nicht alle Kreise lieferten Urkunden, z. B. der Landkreis 
Husum. In Schleswig-Holstein wurden aus Lübeck mit 1.194 die meisten 
Urkunden eingereicht.

Eine genauere Auflistung für Schleswig-Holstein ergibt, dass 2.334 
außerehelich und 1.234 ehelich geborene Kinder erfasst wurden; in Ham-
burg waren es 582 uneheliche und 673 eheliche Kinder. Das Geschlech-
terverhältnis war mit 1.880 Jungen in Schleswig-Holstein nicht ganz aus-
gewogen (Hamburg: 673 Jungen). Der Großteil der Geborenen besaß die 
polnische (1.678) bzw. die russische (1.416) Staatsangehörigkeit. Mit gro-
ßem Abstand folgten 128 französische Kinder. Die Werte für Hamburg 
lauten: Polen 249, Russland 309 und Niederlande 217 Geburten. Im Jahr 
1944 kamen die meisten Kinder auf die Welt.18  

Die Listen mit den Birth Certificates dokumentieren, dass in eini-
gen Orten besonders viele Geburten erfolgten und es offenkundig Ent-
bindungseinrichtungen gegeben hatte, deren Existenz oder deren Größe 
unbekannt war, was am Beispiel der im Kreis Schleswig bis zum Kriegsende 
geborenen Kinder gezeigt werden soll.19  

Schleswig war mit 83 Geburten am häufigsten vertreten, was auf die 
Existenz eines Krankenhauses zurückzuführen ist. Es folgte Satrup mit 56 
Geburten in der Entbindungseinrichtung der Firma Redlefsen20, für das 
Entbindungsheim in Idstedt sind 28 Geburten nachweisbar. In Kropp wur-
den – vermutlich in der Diakonissenanstalt – 23 Kinder entbunden, und 
im Entbindungsheim im Gemeindehaus in Busdorf kamen 21 Kinder auf 
die Welt. Die übrigen Geburten verteilten sich auf diverse Gemeinden im 
gesamten Kreisgebiet.21 



Groß angelegte Suchaktion

In den ersten Nachkriegsjahren gelang es zwar, für die meisten Zwangs-
arbeitenden Nachweise zur Beschäftigung und zum Verbleib zu erlangen. 
Für zahlreiche Kinder traf dies nicht zu, und die Nachfragen beim ITS 
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Einige der eingereichten Abschriften von Geburtsurkunden enthielten nicht alle An-
gaben der Originalurkunden. Nicht immer ließen sich diese Informationslücken durch 
Nachfragen schließen
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nahmen nicht erkennbar ab. Aus diesem Grunde wurde beschlossen, noch 
einmal eine groß angelegte Suchaktion nach den Kindern zu starten. 

Hierfür wurde der „Plan zur Registrierung aller Kinder in Pflegestellen, 
in privaten oder öffentlichen Anstalten und aller seit dem 1.9.1939 adop-
tierten Kinder, die an einem Stichtag innerhalb der 3 Westzonen wohnhaft 
sind (April 1949)“ (Limited Registration Plan) entwickelt: Gesucht wurden
–  Pflegekinder laut § 19 Reichsjugendwohlfahrtsgesetz (RJWG)
– „Alle Anstaltskinder, die sich an dem bestimmten Zeitpunkt in der Pflege
   einer öffentlichen oder privaten Anstalt irgendwelcher Art befinden,
   einschließlich aber nicht ausschließlich Wohlfahrtseinrichtung, Waisen-
   häuser, Erziehungsanstalten, Klosterschulen, Anstalten für körperlich
   behinderte Kinder etc.“
– Alle Adoptivkinder seit dem 1.9.1939 und dem Tag der Registrierung, 
   die in dem Zeitraum durch einen vom Vormundschaftsgericht bestätigten 
   Vertrag adoptiert worden sind, aber auch die Fälle, in denen das Gericht
   die Bestätigung des Vertrages abgelehnt hat.22 

Zur Durchführung des Plans wurden zahlreiche umfangreiche Fragebö-
gen entworfen, die eine Überprüfung der Kinderschicksale ermöglichen soll-
ten. Ziel war es, die erfassten Kinder in zwei Gruppen einteilen zu können. 
Die erste Gruppe bestand aus Kindern, bei denen es keine Zweifel an der 
deutschen Staatsangehörigkeit gab und die nicht als „anhanglos bezeichnet“ 
werden konnten. In der zweiten Gruppe sollten sämtliche zweifelhaften Fälle 
aufgeführt werden. Die Namen dieser Kinder in dieser Gruppe wurden mit 
der Hauptkartei des „International Tracing Service“ (ITS) verglichen. Falls 
weiterhin Unklarheiten bestanden, wurde den zuständigen Außenmitarbei-
tern der Fall zur weiteren Nachforschung übergeben. 23  

Zur Vorbereitung und Durchführung des Plans erfolgten Bespre-
chungen und Briefwechsel mit den staatlichen Stellen, und diese deuteten 
schon auf Schwierigkeiten beim Finden betroffener Kinder hin. Nicht alle 
Jugendämter und Amtsgerichte hatten in Adoptionsfragen eigenständig 
entscheiden können; oft hatte die Entscheidungsbefugnis bei der Gau-
Adoptionsstelle der Nationalsozialistischen Volkswohlfahrt (NSV) gelegen. 
Während in Hamburg der Name und die Anschrift des Leiters bereits 
bekannt waren, versprach Dr. Blaser, Leiter des Landesjugendamtes Schles-
wig-Holstein, zu versuchen, die Namen und Adressen der Personen der 
Gau-Adoptionsstelle zur Verfügung zu stellen.24 

Neben den Gau-Adoptionsstellen waren weitere Organisationen für 
den Kindersuchdienst interessant. In einer „LIST OF NAZI ORGANI-
ZATIONS INVOLVED IN THE GERMANIZATION PROGRAMME“ 
wurden aufgeführt:



„1. NSV Nationalsozialistische Volkswohlfahrt
  2. Verein Lebensborn e. V
  3. Gauadoptionsstelle – Reichsadoptionsstelle
  4. R.K.F.D.V. Reichskommissar zur Festigung des Deutschen Volkstums
  5. Ausländerkinderpflegestätte
  6. VDMI Volksdeutsche Mittelstelle
  7. NSVAO Nationalsozialistische Volkswohlfahrt – Auslandsorganisation
  8. EWZ Einwanderer Zentrale“25  

Neben den staatlichen Stellen konferierte der Kindersuchdienst aber 
auch mit den Vertretern der Wohlfahrtsverbände, u.a. am 8. Februar 1949 
mit Dr. Oskar Epha von der Inneren Mission.28 Es solle ein letzter „gründ-
licher Versuch“ eingeleitet werden, um die Kinder der Vereinten Nationen 
zu ermitteln, die sich noch in Deutschland befänden, hieß es im Schrei-
ben an den Landesverband des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) vom 11. 
Februar 1949.

Unterstützung durch Amtsgerichte

Zur Erlangung der notwendigen Daten wurden in Schleswig-Holstein 
neben den Jugendämtern alle Amtsgerichte erfasst, das Land selber teilte 
man in zwei Regionen – die Nordgruppe A und die Mittel/Südgruppe B – 
ein. Diese erhielten eigene Verantwortliche.
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Alle Rechte abgetreten: der Fall Kurt G.

Das Kind Kurt G. wurde 1943 im Krankenhaus in Lauenburg geboren. 
Die Mutter war 1941 als Zwangsarbeiterin nach Grünhof/Kreis Lauenburg 
gebracht worden und hatte dort auf einem Bauernhof gearbeitet. Hier war 
sie in Kontakt zum Vater des Kindes gekommen, vermutlich einem Polen, 
der auf der gleichen Arbeitsstelle tätig war. Dieser wurde allerdings verhaftet, 
da er auch in einer Beziehung zu einer Deutschen stand. Der Mann ließ sich 
auf die sogenannte „Volksdeutsche Liste“26 setzen und umging damit eine 
Bestrafung; allerdings wurde er daraufhin zur Wehrmacht eingezogen. Das 
war die letzte gesicherte Information über ihn. 

Die Mutter übertrug sechs Tage vor der Geburt alle Rechte an dem 
Kind an eine Pflegefamilie aus Geesthacht. Das außerehelich gebore-
ne Kind bekam einen Vormund vom Jugendamt. Ab der Geburt küm-
merte sich Frau G. nicht mehr um das Kind. Im Herbst 1945 heiratete 
sie angeblich einen Polen und wurde nach Polen repatriiert. Das Kind 
verblieb – mit kurzer Unterbringung in einem Heim – bei der Pflege-
familie.27
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Am 8. April 1949 wandte sich „Zone Child Search Officer“ Margit L. 
Braid an das Innenministerium und verwies auf die Genehmigung der Mili-
tärregierung zur Durchführung der Suchaktion. „Sie haben sich freund-
licherweise bereiterklärt, uns bei der Einberufung einer Konferenz zu 
unterstützen, die zwischen den Vertretern des Internationalen Suchdienstes 
und den Mitgliedern der Regierung, die für die Durchführung der Aktion 
verantwortlich sind, stattfinden soll. Da es sich um eine Überprüfung der 
Adoptionsurkunden sowie der Kinder in Privatpflege und der Kinder in 
Anstalten aufgrund der Unterlagen handelt, kommen die Vertreter der 
Jugendbehörde, der freiwilligen Gerichtsbarkeit, der Sozialbehörde und 
andere von Ihnen namhaft zu machende Personen für die Teilnahme der 
Konferenz in Frage. Bei dieser Besprechung sollen die genauen Einzelhei-
ten der Aktion und ihre Durchführung festgelegt werden“.29 

Zwei Wochen später wurde auch der Ministerpräsident entsprechend 
informiert und die Zusage betont, dem „Deutschen Suchdienst alle Infor-
mationen, die zur Auffindung und Identifizierung vermisster deutscher 
Kinder verwendet werden können, zu übermitteln“.30 

Am 27. April 1949 fand im Innenministerium in Kiel eine Konferenz 
zwischen den Vertretern des ITS und der Landesregierung (Innenministe-
rium, Justizministerium, Landesjugendamt) statt, auf der noch detaillierte 
Hinweise zur Durchführung der Aktion gegeben wurden.31 Mr. Felicien 
Brys als Vertreter des ITS wies darauf hin, dass das Problem der vermiss-
ten Kinder nicht nur ausländische, sondern auch deutsche Kinder beträfe. 
Auch in der Ostzone sei eine ähnliche Aktion gestartet worden. Es wür-
den noch immer circa 20.000 deutsche Kinder vermisst, und der Deutsche 
Suchdienst habe um Zusammenarbeit gebeten. 

„Die vorhergegangene Suchaktion für ausländische Kinder haben zu 
einem sehr geringen Ergebnis geführt, da die Staatsangehörigkeit nicht 
immer zweifelsfrei feststand und daher nicht alle Kinder gemeldet wur-
den, die eigentlich hätten gemeldet werden müssen.“ Nach den bisherigen 
Erfahrungen sei es am zweckmäßigsten, die Registrierung sämtlicher Adop-
tiv- und Pflegekinder vorzunehmen. „Der Plan wurde der Militärregierung 
unterbreitet und genehmigt“, heißt es im Protokoll der Besprechung vom 
27. April 1949.32 

Sondersituation Adoptionen

Beim Kindersuchdienst gab es Befürchtungen, dass eine offizielle Suchak-
tion nach vermissten Kindern die Bereitschaft zur Unterstützung der Maß-
nahme einschränken könne. Er bat das Justizministerium, in diesbezügli-
chen Erlassen die Formulierung nicht zu nutzen, wie aus einem Schreiben 



avom 6. Mai 1949 hervorgeht. Allerdings war die entsprechende Verfügung 
bereits am 4. Mai versandt worden. „Indessen kann als sicher angesehen 
werden, dass dadurch in keiner Weise die vollständige Erfassung aller 
Adoptionen, mit denen die Gerichte in dem von Ihnen bezeichneten Zeit-
raum befasst waren worden sind, beeinträchtig werden wird“, antwortete 
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Das „Deckblatt“ für die Meldungen des Amtsgerichtes Flensburg. Die Mitteilungen ent-
hielten auch Gründe, warum eine Adoption nicht erfolgt war. So sei der Antrag zurück-
gezogen worden, der Kindesvater werde noch vermisst. Auch mangelnde Bereitschaft 
zur Unterstützung klang an: „Die Akten sind bereits vernichtet worden. Ein Adoptions-
vorgang bzw. -vertrag ist nicht mehr zu ermitteln.“33
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das Ministerium am 19. des Monats. Auch bestehe keine Notwendigkeit, 
jeweils den in dem Adoptionsverfahren tätigen Notar zu überprüfen: „Er 
hat keinen Anlass, nähere Ermittlungen über die Personalien und die Her-
kunft des Kindes anzustellen. Das ist Aufgabe der Stelle, die die Adoption 
vermittelt, also des Jugendamtes“.34 

In der Verfügung wurden die Amtsgerichte angewiesen, sämtliche 
Adoptionsvorgänge für die Zeit zwischen 1. September 1939 und 31. 
März 1949 zu melden, ob die Adoptionen bzw. Adoptionsanträge nun 
im eigenen oder in einem anderen Bezirk eingereicht worden oder nicht 
zustande gekommen waren. Auch sollten Fälle berücksichtigt werden, bei 
denen das Kind am Berichtstage – dem 25. Mai 1949 – das 17. Lebensjahr 
vollendet hatte.

Bei den Amtsgerichten befanden sich neben den Adoptionsangelegen-
heiten auch Unterlagen in Vormundschaftsangelegenheiten aus der NS-Zeit 
zur Regelung des Unterhalts für außerehelich geborene ausländische Kin-
der. Weil dem Deutschen Reich keine Unterhaltskosten entstehen sollten, 
hatte man in Fällen, in denen Frauen keine Erzeuger benannten, anfänglich 
mit der Abschiebung in die Heimat gedroht, falls sie ihre Kinder in Pflege 
gegeben hatten und die Kosten nicht selber trugen. 

Das belegt ein Beispiel aus dem Frühjahr 1941: Das Kreiswohlfahrtsamt 
Ratzeburg wandte sich am 13. März 1941 an den Amtsvorsteher Woter-
sen mit der Bitte, einen Antrag auf Abschiebung zu stellen. Jadwiga, die 
Tochter der polnischen Schnitterin Kasimiera A., befände sich in Pflege bei 
einer deutschen Familie; die Mutter trage nur die Hälfte des bewilligten 
Pflegegeldes. „Es ist in der heutigen Zeit nicht zu verantworten, dass ein 
Polenkind von deutschen Pflegeeltern erzogen und dass hierfür aus der 
öffentlichen Fürsorge Pflegegeld gezahlt wird. Da der Kindesvater sich 
angeblich in Polen aufhält und für den Unterhalt des Kindes nicht sorgt, 
so ist es angebracht, die Mutter […] mit ihrem Kinde als lästige Ausländer 
nach Polen zurückzuschicken.“

Die Schnitterin bekam im Juni 1941 eine zweite Tochter, Helene. Es 
wurde ihr die Abschiebung bis zum 31. Juli 1941 angedroht, falls sie nicht 
für alle Kosten bezüglich der Kinder aufkommen würde. Im August unter-
schrieb Kasimiera A. die geforderte Erklärung und stimmte auch zu, dass 
sie „sofort mit meinen beiden Kindern in meine Heimat abgeschoben wer-
de, wenn ich dieser Verpflichtung nicht mehr nachkomme.“35 

Letztendlich sollten bis zum 25. Juli 1949 umfangreiche Angaben ein-
gereicht werden. Eine Frist, die nicht immer eingehalten wurde. Die Amts-
gerichte erhielten zur Bearbeitung standarisierte Fragebögen, die an den 
Kindersuchdienst zurückgeschickt werden mussten. Dieser überprüfte die 
Rückmeldungen und forderte gegebenenfalls weitere Auskünfte. 



Am 7. März 1950 erhielt das Justizministerium vom Kindersuchdienst 
eine Rückmeldung. Die 1.335 mit Fragebogen gemeldeten Adoptionen 
„wurden bezüglich Herkunft und Staatsangehörigkeit des Kindes bzw. sei-
ner leiblichen Eltern gesichtet. Diese Überprüfung ergab, dass 211 Fälle in 
dieser Hinsicht einer Klärung bedürfen. Meistens handelte es sich dabei 
um Fälle, wo das zuständige Amtsgericht nur mangelhafte Angaben über 
Personenstand und Staatsangehörigkeit der leiblichen Eltern zu geben in 
der Lage war.

Gerade diese beiden Punkte müssen schon mit Rücksicht auf das syste-
matische Eindeutschungsverfahren des ,Lebensborn e.V.‘ und die Wirr-
nisse der Kriegs- und Nachkriegsjahre von unserer Dienststelle genau 
überprüft werden. Wir sind uns jedoch darüber klar, das Störungen der 
rechtkräftigen bestätigten und geschützten Verhältnisses zwischen Adop-
tiveltern und Adoptivkind ohne triftigen Grund möglichst vermieden wer-
den sollten“.36 

Immer wieder gab es Diskussionen, wie die Abwägung zwischen dem 
Elternrecht und – in Fällen guter Unterbringung – dem „Kindeswohl“ 
gehandhabt werden sollte. Dies führte verstärkt zu Spannungen, vor allem 
zwischen den Vertretern des polnischen Roten Kreuzes und den Vertretern 
des Kindersuchdienstes, wobei erstere stärker das Elternrecht und letztere 
vor allem das wirtschaftliche Kindeswohl im Blick hatten.38 

„Germanisierungsversuche“

Das Problem für den Kindersuchdienst bestand darin, dass die betroffenen 
ausländischen Kinder mit neuen Namen, Geburtsorten und -daten versehen 
worden waren, so dass die Aktion nur geringe Erfolgschancen haben konn-
te. Trotzdem ergaben sich durch den Abgleich mit anderen gesammelten 
Informationen Hinweise, die einen Verdacht auf „Germanisierungsversu-
che“ auch in Schleswig-Holstein nahelegten. So gebar die Norwegerin Ruth 
Jörstad am 27. März 1944 in der Lübecker Vollzugsanstalt Lauerhof ihren 
Sohn Torfin und wurde am 9. Mai 1944 gegen ihren Willen und ohne ihr Kind 
in eine Haftanstalt in Cottbus verlegt. Der Sohn verstarb einen Tag später in 
Lübeck.39 Auch die wiederholte Anmeldung von Kindern bzw. deren Müt-
tern beim Versicherungsverein der „Lebensborn e. V.“ deuten darauf hin,  
z. B. das 1942 in Kiel geborene norwegische Kind Heide-Marie R.40 

Ein gut dokumentierter Fall betrifft Eugenia oder Irene aus Flensburg.41 
Hier spielten der Zufall und die zu geringe Veränderung der Kindesanga-
ben eine Rolle bei der Entdeckung: Im Jahr 1942 wandte sich das SS-
Mitglied Friedrich H. aus Flensburg an den Verein „Lebensborn e. V.“ mit 
der Bitte, eine Tochter eines gefallenen SS-Mannes adoptieren zu können. 
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Ihr eigener Sohn sei im letzten Jahr gefallen. Dem Wunsch konnte nicht 
stattgegeben werden, aber der Familie wurde ein deutsches Waisenkind aus 
dem Osten angeboten. Im Frühjahr 1944 fuhren die Eheleute ins Heim von 
„Lebensborn e.V.“ im Alpenland in Oberweis (Österreich), um das „volks-
deutsche Kind“ Irene E., geboren am 25. Dezember 1935, in Empfang zu 
nehmen. In diesem Heim hatte sich das Kind nur zwei Monate aufgehalten, 
nachdem es vorher in einem anderen Heim gewesen war.

Die Eheleute fragten zwar, warum in den Unterlagen kein Geburtsort 
angegeben war, gaben sich aber mit einer nichtssagenden Erklärung zufrie-
den. Die von ihnen gewünschte Adoption zu Weihnachten 1944 wurde vom 
Verein „Lebensborn e. V.“ abgelehnt, da man erst sehen müsse, wie sich das 
Kind entwickeln würde.

In der Nachkriegszeit gelangte Irene in den Fokus der UNRRA und 
kam schließlich im Dezember 1946 für drei Monate in das Kinderzentrum 
in Haffkrug. Während ihres Aufenthaltes fanden Recherchen über die Her-
kunft des Kindes statt, die jedoch zu keinem eindeutigen Ergebnis führten. 
Das Kind hatte lediglich unkonkrete, frühe Erinnerungen an seine Heimat. 
Trotzdem kehrte Irene im März 1947 zum Ehepaar H. zurück.

Der Leiter der polnischen Kommission zur Rückführung verschleppter 
Kinder, Roman Hrabar42, entdeckte dann, dass Irene eigentlich Eugenia 
hieß und polnische Staatsbürgerin war. Im Dezember 1947 traf dann der 

Zwangsgermanisierung: der „Lebensborn e.V.“

Der SS-Verein „Lebensborn e. V.“ wurde am 12. Dezember 1935 gegrün-
det. Seine Aufgabe bestand darin, die „rassische Bevölkerungspolitik“ 
des Nationalsozialismus zu fördern. Anfänglich wurden ledigen Müttern, 
deren „erbbiologischer“ Wert festgestellt worden war, Entbindungsmög-
lichkeiten (auch anonym) angeboten. Auf diese Weise sollte die Gebur-
tenrate gesteigert werden. Der Verein errichtete hierfür Entbindungshei-
me, übernahm die Vormundschaft, unterstütze die Mütter finanziell und 
vermittelte Adoptionen. Die Voraussetzung dafür war die Feststellung 
eines guten „Rassewertes“ des Kindes.

Während des II. Weltkriegs entwickelte sich der Verein im Osten zu 
einem Zentrum der Zwangsgermanisierung von Kindern, die als „wie-
dereindeutschungsfähig“ angesehen wurden. Diese wurden ihren Eltern 
weggenommen, aus Kinderheimen oder Pflegefamilien geraubt. In spe-
ziellen Heimen wurden sie gezwungen, die deutsche Sprache zu lernen, 
und erhielten zur Verschleierung ihrer Herkunft deutsche Namen und 
eine neue Biografie. Anschließend wurden sie in Pflegefamilien und zur 
Adoption vermittelt.37 



erste Brief der leiblichen Mutter ein. Die Familie H. setzte jetzt mit der 
Behauptung, dass Irene deutsche Staatsbürgerin mit unbekannter Herkunft 
sei, die Adoption im Februar 1948 durch; die zuständige alliierte Behörde 
wurde vom Amtsgericht erst nachträglich informiert. 

In der Auflistung für den LRP des Amtsgerichts Flensburg wurde diese 
Adoption erwähnt.43 In einem Schreiben des städtischen Jugendamtes vom 
30. März 1949 an das Regionalbüro des International Tracing Service in 
Kiel hieß es zu diesem Fall: „Irene E..., geb. am 25.12.35, ist dem Jugend-
amt seit dem 31.7.45 als Pflegekind bekannt.“ Es folgten die Angaben zu 
den Pflegeeltern und die Information, dass die Adoption im Februar 1948 
erfolgt sei und das Kind jetzt den Namen Irene H… trüge.44 

Obwohl mittlerweile Name und Aufenthaltsort der leiblichen Mutter 
ermittelt worden waren, füllte das Amtsgericht Flensburg noch im Juli 
1949 die erforderlichen Fragebögen lediglich mit den Angaben von 1948 
aus: Vater und Mutter seien unbekannt. Der Fall wurde im Jahre 1954 
geschlossen.

Trotz mehrfacher Versuche gelang es nicht, Irene mit ihrer leiblichen 
Mutter zu vereinen. Herr H. behinderte die Kommunikation mit der leib-
lichen Mutter, bestand auf seiner Anwesenheit bei Gesprächen und setzte 
möglicherweise Irene unter Druck. Selbst der Pfarrer ließ sich von ihm 
instrumentalisieren und intervenierte im Sinne der Eheleute: Die alliierten 
Behörden sollten eine Entscheidung treffen, die auch vor Gott Wohlgefal-
len gefunden hätte. Auch das Verhalten der zuständigen IRO-Mitarbeiterin 
warf Fragen auf; sie wollte von der leiblichen Mutter wissen, ob diese in der 
wirtschaftlichen Lage wäre, Irene zu versorgen, und schilderte, wie gut es 
dem Kind ginge. Auf jeden Fall unternahm sie keine Versuche, die Repatri-
ierung umzusetzen.

1970 besuchten Journalisten die leibliche Mutter in Polen und richteten 
anschließend Irene in Flensburg die Grüße ihre Mutter aus. Irene selber 
war mittlerweile verheiratet, hatte zwei Kinder und bekundete, sie wolle in 
Ruhe gelassen werden.

Neben den Versuchen, über die Organisation „Lebensborn e. V.“ einen 
Kinderwunsch zu realisieren, gab es auch private Initiativen. So nötigte ein 
Kieler Ehepaar in Gotenhafen das 16-jährige polnisches Mädchen Wiktoria 
G. und dessen Vater, einen deutschsprachigen Vertrag zu unterzeichnen, in 
dem beide für die Zukunft auf die Rechte an dem neugeborenen Kind ver-
zichteten. Die Versuche der leiblichen Mutter, in der Nachkriegszeit diesen 
Vertrag für nichtig erklären zu lassen, scheiterten.45 

Über eine weitere Schwierigkeit informierte im Juli 1949 das Innenmini-
sterium den „Zone Child Officer“, nämlich die Pflege- und Adoptivkinder 
in Flüchtlingsfamilien zu ermitteln. Eine lückenlose Erfassung dieser Kin-
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der dürfte kaum durchführbar sein: „Irgendwelche Akten über die Adopti-
on bzw. Pflegschaftsübernahme befinden sich bei den deutschen Behörden 
der westlichen Zonen nicht. Auf der anderen Seite wird der Appell an 
freiwillige Auskünfte kaum Erfolg haben, da die betroffenen Adoptiv- und 
Pflegeeltern nicht Gefahr laufen wollen, die angenommenen Kinder wieder 
herausgeben zu müssen.“46 Möglicherweise könnten solche Informatio-
nen, falls gewünscht, über eine Aufforderung des Sozialministeriums an die 
Flüchtlingsbevölkerung, entsprechende Informationen zu liefern, erhalten 
werden. Hierfür wurde keine zufriedenstellende Lösung gefunden.

Zusamenarbeit mit Jugendämtern und Wohlfahrtsverbänden

Um die Pflegekinder und Kinder ohne Begleitung durch Erwachsene 
(„unaccompanied children“) zu finden, wurden die staatlichen Jugend-
ämter und die Verbände der freien Wohlfahrtsverbände und die Innere 
Mission eingebunden. Am 10. Februar 1949 fand im Gewerkschaftshaus 
in Kiel ein Treffen mit den Vertretern der Jugendämter und denen des 
Kindersuchdienstes statt; es wurden Möglichkeiten besprochen, alle Pflege-
kinder zu ermitteln. Dies sollte z.B. geschehen über die Schul- und Ernäh-
rungsfürsorge sowie über Einwohnermeldeämter und auch zügig erfolgen, 
da in zwei bis drei Monaten mit dem Beginn der LRP-Fragebogenaktion 
gerechnet wurde. 

Eigentlich hätten nach dem Reichsjugendwohlfahrtsgesetz den Jugend-
ämtern alle Pflegekinder bekannt sein müssen. Aber es hatte sich heraus-
gestellt, „dass sich Kinder in Pflegestellen befinden, ohne dass die Pfle-
geeltern im Besitz dieser jugendamtlichen Erlaubnis sind. Insbesondere 
wurden in den letzten Jahren des Krieges von Seiten der damaligen NSV 
Kinder in Pflegestellen untergebracht, wobei die gesetzlichen Vorschriften 
nicht beachtet wurden“.47 Die Landesregierung – konkret: das Landes-
jugendamt – bat am 4. Mai 1949 die Träger der Heime, „diese Aktion 
von dort aus mit allen zur Verfügung stehenden Kräften zu fördern“, und 
schickte in der Anlage die ersten Formulare für die Kinder- und Jugend-
wohnheime mit.48 

Die Fragebögen waren sehr umfangreich. Deshalb ging es auf einem 
weiteren Treffen am 30. Juni 1949 im „Conventgarten“ in Rendsburg unter 
Tagesordnungspunkt vier um viele Fragen zum Ausfüllen der Fragebögen, 
die den Institutionen mittlerweile zugestellt worden waren. So brauchten 
„bei unehelichen Kindern, die sich bei der Großmutter mütterlicherseits 
befinden, […] nur die ersten 10 Fragen beantwortet zu werden.“ Zur Frage 
29 lautete die Anweisung: „Wenn der letzte Aufenthaltsort nicht festzustel-
len ist, sei zu versuchen, die vorletzten 2 Orte zu ermitteln“.49 
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Das weitere Procedere sah vor, dass die Einrichtungen ihre Formula-
re ausfüllten und anschließend alle von Vertretern des Kindersuchdienstes 
besucht wurden. Hier führten sie Gespräche mit den Kindern, die als „zwei-
felhafte Fälle“ eingeschätzt wurden. Im Laufe der Durchführung des Plans 
wurden in Schleswig-Holstein mehr als 200 Institutionen besucht. Unklar-
heiten traten immer bezüglich der Frage auf, welche Institutionen berück-
sichtigt sein sollten. Der Bürgermeister von Schafflund wies das Landesju-
gendamt in einem Schreiben vom 24. Februar 1950 darauf hin, dass es in der 
Gemeinde kein Kinderheim, sondern lediglich einen Kindergarten gebe.50 

Probleme gab es auch in der Frage, ob die Erholungsheime für Ham-
burger Schüler in die Aktion einzubeziehen seien. Einige Einrichtungen, die 
von Seiten des Landesjugendamtes nicht gemeldet worden waren, wurden 
von den Mitarbeitern des Kindersuchdienstes selbst entdeckt. In Rends-
burg stießen die Mitarbeiter beispielsweise auf das Alters- und Pflegeheim 
in der Schleswiger Chaussee; es hatte eine Kinder- und Jugendabteilung, die 
im April 1949 laut eigenen Angaben 51 Kinder betreute.51  

Der Fall der Maria P. illustriert die Schwierigkeiten bei der Aufklärung: 
Im Dezember 1943 brachte Maria P. in Thaden im Kreis Rendsburg eine 
Tochter zur Welt. Die Mutter verstarb während der Geburt infolge starker 
Blutungen. Das Kind wurde nach seiner Mutter benannt, die Geburts-
urkunde enthält keine Angaben zum Vater. Maria kam anschließend ins 
Krankenhaus nach Hademarschen und wurde im März 1944 in die Kin-
derstation des Pflegeheims in die Schleswiger Chaussee 42 in Rendsburg 
gebracht. Sie überlebte die Kriegszeit und wurde dort vom Suchdienst als 
unbegleitetes Kind gefunden. In den Unterlagen tauchte jetzt auch der 
Name des Vaters auf.52 

Am 13. Januar 1950 wurde die schleswig-holsteinische Landesregierung 
informiert, dass insgesamt 9.666 Fragebögen beim Kindersuchdienst ein-
gegangen seien und ausgewertet würden.53 Auch die Jugendämter selber 
wurden besucht. In Plön fanden die Inspekteure ein vom Kreisjugend-
amt gefertigtes Buch mit den Aufzeichnungen über „all illegitime births of 
foreign forced labourers“.54  

Als Ergebnis dieser Maßnahmen lässt sich festhalten, dass trotz aller 
Schwierigkeiten die Klärung von Schicksalen sowohl ausländischer als auch 
deutscher Kinder gelang; diverse Notizen auf den Suchakten weisen auf 
gelöste Fälle hin: Mutter und Kind seien in Flensburg „reunited“; das Kind 
sei zu Verwandten nach Polen oder auch in andere Staaten repatriiert wor-
den; im Todesfall der Eltern sei die Unterbringung in einer Pflegefamilie 
gelungen.

In vielen Fällen konnten die Lebensumstände von Kindern aufgeklärt 
und auch konrete Maßnahmen zur deren Verbesserung veranlasst werden: 
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Im Kinderheim in Morsum auf Sylt wurden zwei Kinder entdeckt, Irmgard 
und Günther W., deren Geschwister mutmaßlich in Dortmund lebten. Da 
der Vater verstorben war, wurde gebeten, das entsprechende Amt in Dort-
mund zu informieren.55 

Rückmeldung des Jugendamtes Flensburg an die British Zone Division über die zur 
Unterstützung des Kindersuchdienstes erzielten Rechercheergebnisse

Q
ue

lle
: A

ro
ls
en

 A
rc
hi
ve

s 
3.
3.1

.1/
82

26
14
75



157

Im Juli 1943 erblickte der russischer Junge Jurik M. in Bad Segeberg das 
Licht der Welt. Er wurde vom Kreisjugendamt in eine Pflegestelle vermit-
telt, in der er sich im März 1949 noch befand.56 

Der in Kiel geborene polnische Junge Erwin B. wurde in eine Pflege-
familie nach Rickert bei Büdelsdorf gegeben. Er verstarb einige Monate 
später und wurde auf dem Büdelsdorfer Friedhof beigesetzt.57  

Rassistische Maßnahmen

Die Jugendämter selber waren in der Zeit des Nationalsozialismus in die 
Betreuung unehelicher Kinder eingebunden gewesen; dazu gehörten auch 
Fragen zur Unterbringung58 dieser Kinder. Im Rahmen des „Germanisie-
rungsprogramms“ hatten sie die Aufgabe übernommen, die Väter zu ermit-
teln, auch um den „rassischen Wert“ des Kindes zu beurteilen. Diesbezügli-
che Gespräche wurden teils unter Drohungen durchgeführt.59 Im Oktober 
1943 gebar die russische Zwangsarbeiterin Ljuba M. in Eutin eine Tochter; 
sie gab an, dass der Vater ein deutscher Seemann wäre. Ihr wurde das Kind 
weggenommen und einer deutschen Familie übergeben.60 

Vor dem Hintergrund solcher radikalen Maßnahmen wird erklärlich, 
dass viele Akten keine Informationen zum Vater der betreffenden Kinder 
enthielten, da die Mütter vorgeblich den Erzeuger des Kindes nicht kann-
ten oder ihn nicht angegeben hatten. Auch die in der NS-Zeit durch die 
Jugendämter bewirkte Unterbringung von Kindern in weiter entfernt lie-
genden Institutionen sollte die Herausbildung einer Bindung zwischen den 
Kindern und den Müttern erschweren bzw. verhindern. Dies würde störend 
im Rahmen eines möglichen „Germanisierungsprozesses“ wirken. 

Als ein Beispiel soll hier die Einrichtung des „Kinderheims Ost“ in 
Lensahn genannt sein. Hier wurden von Februar 1944 bis zum Kriegsende 
41 polnische und russische Kinder geboren.61 Ihre Mütter mussten nach 
der Entbindung ohne ihre Kinder an ihre bisherigen Einsatzorte z. B. nach 
Fehmarn zurückkehren. Insgesamt 29 Kinder verstarben in diesem Heim. 
Ihr Tod war in einigen Fällen wohl billigend in Kauf genommen worden. 

Mehrere in Marne geborene Kinder von Zwangsarbeiterinnen wurden 
in ein „Ausländerlager“ nach Kating im Kreis Eiderstedt gebracht, wo sie 
verstarben; ihre Mütter waren an ihren Arbeitsstellen in Süderdithmar-
schen verblieben.

In der Nachkriegszeit heirateten Mütter dann an vielen Orten in Schles-
wig-Holstein die „unbekannten“ Väter, und die Kinder bekamen den Sta-
tus eines ehelichen Kindes. Binationale Hochzeiten erfolgten aber auch 
aus dem Grunde, um Repatriierungen zu vermeiden, weil ledige Mütter 
bei einer Heimkehr soziale Ächtung oder Russinnen sogar Deportation in 
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Spur in Reinfeld

Neben den bereits für den Kreis Schleswig genannten Entbindungsein-
richtungen sei auf die Gemeinde Reinfeld hingewiesen. Dort wurden bis 
zum Kriegsende 20 ausländische Kinder geboren.62 In Reinfeld wurde in 
mehreren Fällen eine Familie als Pflegeeltern bzw. die Frau als Pflegerin 
angegeben.63 In der Lübecker Chaussee 13 kamen mindestens zehn aus-
ländische Kinder ums Leben. 

Q
ue

lle
: A

ro
ls
en

 A
rc
hi
ve

s 
2.
2.
2.
4/
77

09
24

52



159

Lager befürchten mussten. In Rendsburg verehelichte sich eine ehemalige 
Zwangsarbeiterin aus der Ukraine mit ihrem früheren Arbeitgeber. Allein 
für Büdelsdorf sind 22 Heiraten an einem einzigen Tag belegt.64 

Erfolg trotz vereitelter Maßnahmen

Die Suche nach Kindern der Vereinten Nationen wurde mit hohem Auf-
wand betrieben und hinterließ einen großen Aktenbestand. Er enthält Hin-
weise auf weitere Institutionen, die in die „Betreuung“ von ausländischen 
Kindern involviert waren, und zeigt, dass es durchaus Handlungsspiel-
räume gegeben hatte. Als in Preetz eine Frau kurz nach der Geburt ihres 
Kindes verstarb, hatte nicht die NSV die weitere Betreuung übernommen, 
sondern die „Katholische Fürsorge“ in Kiel. Sie vermittelte Joseph J. in eine 
Pflegefamilie in Kiel, von wo er 1948 repatriiert wurde.65 Der 1940 in Kiel 
geborener polnische Junge Richard K. wurde nach Aufenthalt im Kieler 
Säuglingsheim im Alter von zwei Jahren ins St. Franziskus-Kinderheim 
nach Nordstrand gebracht und gelangte von dort 1946 nach Polen.66 Im 
März 1945 kam in Mölln der lettische Junge Ernst K. zur Welt. Er wurde 
im April 1945 im Säuglingsheim Sielbeck untergebracht – möglicherweise 
von der „Gauadoptionsstelle“.67 

Rein zahlenmäßig betrachtet war das Ergebnis der Suchaktion eher 
gering. Doch es ging um menschliche Schicksale, und da war jeder gelöste 
Fall ein Erfolg. Schwierigkeiten bestanden nicht nur aufgrund der syste-
matischen Vertuschung der wahren Identitäten, sondern teilweise in der 
mangelnden Bereitschaft, die Aktionen des Suchdienstes vollumfänglich zu 
unterstützen. Behauptungen, Unterlagen seien infolge von Zerstörungen 
etc. verlustig, trafen nicht immer zu; beispielsweise war der Hinweis seitens 
des Amtsgerichts in Rendsburg, dass „Akten durch Kriegseinwirkung ver-
loren gegangen“ seien, schlicht unwahr.68

Probleme bereitete auch die Nachkriegssituation. Der Personalbestand 
des Kindersuchdienstes war relativ gering, zeitweise waren die Stellen nicht 
besetzt. Auch die Versetzung von Personal in andere Bezirke machte immer 
wieder eine Einarbeitungszeit nötig. Die zur Verfügung stehenden Fahrzeu-
ge fielen häufig durch notwendige Reparaturen aus. Auch der Kindersuch-
dienst litt unter Finanz- und Papiermangel. 

Die Aktivitäten des Kindersuchdienstes und der LRP waren zeitlich 
begrenzt. Am 11. Mai 1950 wurde der „Closing Report“ vom Child Search 
Branch, British Zone Division verfasst.69 Die aktive Sucharbeit wurde ein-
gestellt; man beantwortete lediglich noch Anfragen, und die Unterlagen 
gingen an den International Tracing Service. Der letzte Hinweis auf sei-
ne Aktivitäten in Schleswig-Holstein bezog sich auf die Personalie einer 
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norwegischen Mitarbeiterin: „Miss I. H. Christophersen, Regional Child 
Search Officer, Luebeck was transferred to Duesseldorf to take up position 
as Regional Tracing Officer (31/5/50)“.70  

In der Folge übernahm der Suchdienst des DRK die Aufgaben des Kin-
dersuchdienstes. In zahlreichen Schreiben der Jahre 1950 bis 1952 wurden 
Absprachen getroffen, wie die zukünftige Zusammenarbeit aussehen sollte.
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Abstract

Nach Kriegsende sahen sich die Allierten mit der Aufgabe konfrontiert, 
mehrere Millionen ins Deutsche Reich verschleppte ZwangsarbeiterInnen 
und Kriegsgefangene zu registrieren und zu repatriieren. Unter ihnen waren 
auch tausende vermisste oder unbegleitete Kinder. Um sie wieder mit ihren 
Familien zusammenzuführen oder in ihre Heimatländer zu bringen, unter-
nahm der britische Child Search Branch in Schleswig-Holstein systemati-
sche Nachforschungen zum Verbleib der Kinder. Im Rahmen des Limited 
Registration Plan entdeckte man in Zusammenarbeit mit Jugendämtern 
und anderen staatlichen Institutionen nicht nur Kinder in schleswig-holstei-
nischen Kinderheimen, sondern deckte auch Fälle von Zwangsgermanisie-
rungen und unrechtmäßige Adoptionen auf. 

Auf Basis von Dokumenten aus den Arolsen Archives rekonstruiert 
der Beitrag die Bemühungen des Child Search Branch anhand schleswig-
holsteinischer Beispiele. Bis Mai 1950 konnte im Rahmen des Limited Regi-
stration Plan das Schicksal von über 9.600 Kindern überprüft werden.


